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Bundesgesetz über den Zugang zu Informationen über die Umwelt
(Umweltinformationsgesetz - UIG)

  Der Nationalrat hat beschlossen:

                           Ziel des Gesetzes

  § 1. Ziel dieses Bundesgesetzes ist die Information der
Öffentlichkeit über die Umwelt, insbesondere durch Regelung des
freien Zuganges zu den bei den Organen der Verwaltung vorhandenen
Umweltdaten und durch Veröffentlichung von Umweltdaten.

                             Umweltdaten

  § 2. Umweltdaten sind auf Datenträgern festgehaltene Informationen
über
  1. den Zustand der Gewässer, der Luft, des Bodens, der Tier- und
     Pflanzenwelt und der natürlichen Lebensräume sowie seine
     Veränderungen oder die Lärmbelastung;
  2. Vorhaben oder Tätigkeiten, die Gefahren für den Menschen
     hervorrufen oder hervorrufen können oder die Umwelt
     beeinträchtigen oder beeinträchtigen können, insbesondere durch
     Emissionen, Einbringung oder Freisetzung von Chemikalien,
     Abfällen, gefährlichen Organismen oder Energie einschließlich
     ionisierender Strahlen in die Umwelt oder durch Lärm;
  3. umweltbeeinträchtigende Eigenschaften, Mengen und Auswirkungen
     von Chemikalien, Abfällen, gefährlichen Organismen,
     freigesetzter Energie einschließlich ionisierender Strahlen oder
     Lärm;
  4. bestehende oder geplante Maßnahmen zur Erhaltung, zum Schutz und
     zur Verbesserung der Qualität der Gewässer, der Luft, des
     Bodens, der Tier- und Pflanzenwelt und der natürlichen
     Lebensräume, zur Verringerung der Lärmbelastung sowie Maßnahmen
     zur Schadensvorbeugung und zum Ausgleich eingetretener Schäden,
     insbesondere auch in Form von Verwaltungsakten und Programmen.

                         Organe der Verwaltung

  § 3. (1) Organe der Verwaltung im Sinne dieses Bundesgesetzes sind
  1. Verwaltungsbehörden, die bundesgesetzlich übertragene Aufgaben
     im Bereich des Umweltschutzes wahrnehmen, und



  2. sonstige Organe der Verwaltung, die solche Aufgaben unter der
     sachlichen Aufsicht einer Verwaltungsbehörde erfüllen, mit
     Ausnahme der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes.

  (2) Mit Verordnung des jeweils zuständigen Bundesminister können
aus Gründen der Zweckmäßigkeit oder Sparsamkeit Organe der Verwaltung
im Sinne des Abs. 1 Z 2 bezeichnet werden, für die die
Mitteilungspflicht (§ 5) von der für die Führung der sachlichen
Aufsicht zuständigen Verwaltungsbehörde wahrzunehmen ist.

                     Freier Zugang zu Umweltdaten

  § 4. (1) Das Recht auf freien Zugang zu Umweltdaten, über die
Organe der Verwaltung in Wahrnehmung bundesgesetzlich übertragener
Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes verfügen, wird jedermann ohne
Nachweis eines Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Interesses
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen gewährleistet.

  (2) Dem freien Zugang unterliegen jedenfalls Daten über
  1. den Zustand der Gewässer, der Luft, des Bodens und der Tier- und
     Pflanzenwelt, der natürlichen Lebensräume oder die
     Lärmbelastung;
  2. den Verbrauch der natürlichen Ressourcen Wasser, Luft oder Boden
     in aggregierter oder statistisch dargestellter Form;
  3. Emissionen von Stoffen oder Abfällen aus einer Anlage in die
     Umwelt (Wasser, Luft, Boden) in zeitlich aggregierter oder
     statistisch dargestellter Form;
  4. Überschreitungen von Emissionsgrenzwerten.

  (3) Andere als die in Abs. 2 genannten Umweltdaten sind
mitzuteilen, sofern ihre Geheimhaltung nicht im überwiegenden
Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, der
umfassenden Landesverteidigung oder der Parteien geboten ist. Das
Interesse einer Partei an der Geheimhaltung von Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen ist nur schutzwürdig, wenn durch die
Veröffentlichung von Umweltdaten ein Geschäfts- und Betriebsgeheimnis
unmittelbar oder mittelbar durch die Möglichkeit von Rückschlüssen
offengelegt werden kann und dadurch ein nicht nur geringfügiger
wirtschaftlicher Nachteil des Inhabers/der Inhaberin des Geschäfts-
und Betriebsgeheimnisses eintreten kann. Besteht dieser
wirtschaftliche Nachteil bloß auf Grund einer Minderung des Ansehens
der Partei in der Öffentlichkeit infolge des Bekanntwerdens
umweltbelastender Tätigkeiten, so besteht kein schutzwürdiges
Interesse an der Geheimhaltung.

  (4) Den in Abs. 3 genannten Geheimhaltungsinteressen gegenüber ist
insbesondere auf die Interessen an dem Schutz folgender Rechtsgüter
Bedacht zu nehmen:
  1.  Schutz der Gesundheit;
  2.  Schutz vor nachhaltigen oder schwerwiegenden Umweltbelastungen;
      oder
  3.  Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.

                          Mitteilungspflicht

  § 5. (1) Das Begehren auf Mitteilung von Umweltdaten kann
schriftlich, telegrafisch, fernschriftlich oder auf jede andere
technisch vergleichbare Weise gestellt werden. Ist das Begehren auf
die Mitteilung tagesaktueller Meßwerte gerichtet, kann es auch



mündlich oder telefonisch gestellt werden. Geht aus einem
angebrachten Begehren der Inhalt oder der Umfang der gewünschten
Mitteilung nicht ausreichend klar hervor, so kann dem/der
Informationssuchenden innerhalb einer zwei Wochen nicht
übersteigenden Frist eine schriftliche Präzisierung des Ansuchens
aufgetragen werden.

  (2)  Die Organe der Verwaltung haben - unbeschadet des Abs. 5 -
Umweltdaten, über die sie in Wahrnehmung bundesgesetzlich
übertragener Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes
verfügen und zu deren Geheimhaltung sie nicht nach Maßgabe des § 4
Abs. 3 und 4 verpflichtet sind, in möglichst allgemein verständlicher
Form mitzuteilen.

  (3) Die begehrte Mitteilung ist in jener Form zu erteilen, die im
Einzelfall zweckmäßig ist. Auf Schriftstücken vorhandene Umweltdaten
sind auf Verlangen durch Einschau oder durch Übergabe von Abschriften
oder Ablichtungen mitzuteilen. Auf elektronischen, visuellen oder
akustischen Datenträgern gespeicherte Umweltdaten sind auf Verlangen
mittels Ausdrucken, Video- oder Tonaufzeichnungen mitzuteilen. Vom
Informationsinteresse nicht erfaßte, schutzwürdige personenbezogene
Daten dürfen dabei jedenfalls nicht mitgeteilt werden.

   (4) Mitteilungen haben grundsätzlich unentgeltlich zu erfolgen.
Kaufpreise oder Schutzgebühren für Publikationen bleiben davon
unberührt. Für Mitteilungen, die einen größeren Aufwand erfordern,
hat die Bundesregierung mit Verordnung pauschalierte Kostenersätze
festzulegen.

  (5) Die Bundespolizeidirektionen können Begehren auf Mitteilung von
Umweltdaten, soweit ihnen diese Umweltdaten von anderen Organen der
Verwaltung übermittelt worden sind, an diese Organe ohne unnötigen
Aufschub weiterleiten oder die Informationsbegehrenden an diese
verweisen.

  (6) Dem Begehren ist ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber
innerhalb von acht Wochen zu entsprechen. Kann aus besonderen Gründen
diese Frist nicht eingehalten werden, so ist der/die
Informationssuchende jedenfalls zu verständigen. Wird dem Begehren
nicht entsprochen, so ist dies in der Verständigung zu begründen.

                         Mitteilungsschranken

§ 6. (1) Die Mitteilung von Umweltdaten kann unterbleiben, wenn
sich das Informationsbegehren auf die Übermittlung interner
Mitteilungen bezieht und dadurch eine rechtmäßige Entscheidung
unmöglich oder wesentlich erschwert werden würde.

  (2) Bei offenbar mißbräuchlich gestellten Informationsbegehren kann
die Mitteilung von Umweltdaten unterbleiben.

         Behandlung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

  § 7. (1) Besteht Grund zu der Annahme, daß durch die Mitteilung der
begehrten Information ein schutzwürdiges Geschäfts- und
Betriebsgeheimnis im Sinne des § 4 Abs. 3 berührt sein könnte, haben
die Organe der Verwaltung den/die Inhaber/in des Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisses vom Informationsbegehren zu verständigen und
aufzufordern, innerhalb von zwei Wochen bekanntzugeben, ob Tatsachen,



die der begehrten Mitteilung unterliegen können, geheimgehalten
werden sollen. In diesem Fall hat der/die Inhaber/in des möglichen
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses das Interesse an der
Geheimhaltung zu begründen.

  (2) Hat sich der/die Betroffene gegen eine Mitteilung ausgesprochen
und werden die begehrten Informationen nach Prüfung der Begründung
des Geheimhaltungsinteresses und Vornahme der Interessensabwägung
gemäß § 4 Abs. 3 und 4 mitgeteilt, so ist der/die Betroffene von der
Mitteilung an den/die Informationssuchende/n schriftlich zu
verständigen.

                             Rechtsschutz

  § 8. (1) Werden die verlangten Umweltdaten nicht oder nicht im
begehrten Umfang mitgeteilt, so ist auf Antrag des/der
Informationssuchenden hierüber ein Bescheid zu erlassen. Über
gleichgerichtete Anträge kann unter einem entschieden werden.

  (2) Als Verfahrensordnung, nach der der Bescheid zu erlassen ist,
gilt das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG), sofern
nicht für die Sache, in der die Auskunft erteilt wird, ein anderes
Verfahrensgesetz anzuwenden ist.

  (3) Ein Organ der Verwaltung im Sinne des § 3 Abs. 1 Z 2, das zur
Erlassung von Bescheiden nicht befugt ist, hat Anträge im Sinne des
Abs. 1 ohne unnötigen Aufschub an die für die Führung der sachlichen
Aufsicht zuständige Verwaltungsbehörde weiterzuleiten oder den/die
Antragsteller/in an diese zu verweisen.

  (4) Über Berufungen entscheidet der unabhängige Verwaltungssenat
des Bundeslandes, in dem das bescheiderlassende Organ der Verwaltung
seinen Sitz hat (Art. 129a Abs. 1 Z 3 B-VG).

  (5) Der unabhängige Verwaltungssenat des Bundeslandes, in dem das
Organ der Verwaltung seinen Sitz hat, das die verlangten Umweltdaten
mitgeteilt hat, erkennt über Beschwerden von Betroffenen, die
behaupten, durch die Mitteilung in ihren Rechten verletzt worden zu
sein.

  (6) Die unabhängigen Verwaltungssenate entscheiden über Berufungen
gemäß Abs. 4 und Beschwerden gemäß Abs. 5 durch Kammern, die aus drei
Mitgliedern bestehen. Im übrigen gelten die §§ 67c bis 67g AVG mit
der Maßgabe, daß eine mündliche Verhandlung unterbleiben kann, wenn
der Sachverhalt aus der Aktenlage in Verbindung mit der
Berufungsschrift oder der Beschwerde geklärt erscheint.

                   Veröffentlichung von Umweltdaten

  § 9. Die Organe der Verwaltung können Umweltdaten, über die sie in
Wahrnehmung bundesgesetzlich übertragener Aufgaben im Bereich des
Umweltschutzes verfügen und an denen die Öffentlichkeit aus Gründen
des Umweltschutzes ein Informationsinteresse hat, in geeigneter Weise
veröffentlichen, soweit Geheimhaltungspflichten nicht entgegenstehen.



                          Umweltdatenkatalog

  § 10. (1) Zum Zweck der Information der Öffentlichkeit über das
Vorhandensein, die Arten und den Umfang von Umweltdaten, über die
Organe der Verwaltung in Wahrnehmung bundesgesetzlich übertragener
Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes verfügen, hat der
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie einen
Umweltdatenkatalog einzurichten. Daten, die einer
Geheimhaltungspflicht unterliegen, dürfen nicht in den
Umweltdatenkatalog aufgenommen werden.

  (2) Jedermann ist der freie Zugang zum Umweltdatenkatalog zu
gewährleisten. Die im Umweltdatenkatalog erfaßten Daten können in
geeigneter Weise veröffentlicht werden.

  (3) Zur Gewährleistung der Vollständigkeit und Aktualität des
Umweltdatenkataloges haben die Organe der Verwaltung dem
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie in regelmäßigen
Zeitabständen Informationen über die bei ihnen vorhandenen
Umweltdaten im Sinne des Abs. 1, insbesondere über Art, Umfang,
räumlichen und zeitlichen Bezug der Umweltdaten einschließlich der
relevanten Informationsstellen bzw. Auskunftspersonen, sowie
diesbezügliche Aktualisierungen bekanntzugeben.

                         Übermittlungspflicht

  § 11. Auf Verlangen haben die Organe der Verwaltung Umweltdaten,
über die sie in Wahrnehmung bundesgesetzlich übertragener Aufgaben im
Bereich des Umweltschutzes verfügen, den Organen des Bundes, der
Länder oder der Gemeinden zur Wahrnehmung von gesetzlich übertragenen
Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes kostenlos zu übermitteln.
Davon ausgenommen sind die Bundespolizeidirektionen hinsichtlich
jener Umweltdaten, die sie von anderen Organen der Verwaltung
erhalten haben.

                             Meldepflicht

  § 12. Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie kann im
Einvernehmen mit dem jeweils sachlich zuständigen Bundesminister mit
Verordnung festlegen, daß die Inhaber/innen von bestimmten, nach
bundesgesetzlichen Vorschriften zu genehmigenden Typen von Anlagen
dem Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie bestimmte
Umweltdaten zu melden haben, die zur Beurteilung der Auswirkungen der
Anlage auf die Umwelt im Normalbetrieb oder im Störfall (§ 82a Abs. 3
Gewerbeordnung 1973) erforderlich sind. Andere gesetzliche
Meldepflichten bleiben unberührt.

                  Bekanntmachung von Emissionsdaten

  § 13. (1) Wer auf Grund bundesgesetzlicher Vorschriften oder darauf
beruhenden behördlichen Anordnungen verpflichtet ist, Emissionen aus
seiner Betriebsanlage zu messen und darüber Aufzeichnungen zu führen,
hat über das jeweils letztvergangene Kalendermonat und das jeweils
letztvergangene Kalenderjahr vorliegende Aufzeichnungen in allgemein
verständlicher Form an einer allgemein leicht zugänglichen Stelle
bekanntzumachen. Diese Aufzeichnungen können zur Wahrung von
geheimhaltungswürdigen Tatsachen (§ 4 Abs. 3) in Form von



Massenstromangaben an gemessenen Schadstoffkomponenten in kg/Monat
und kg/Jahr oder aus Gründen der Übersichtlichkeit oder
Zweckmäßigkeit in zusammengefaßter Form unter Angabe des jeweils
höchsten und niedrigsten Meßwertes im Bekanntmachungszeitraum
dargestellt werden.

  (2) Wer eine nach bundesrechtlichen Vorschriften genehmigte
Betriebsanlage betreibt, hat unverzüglich die nach diesen
Vorschriften erteilten und der Verhinderung oder Verringerung von
Umweltbelastungen dienenden Auflagen und Bedingungen schriftlich dem
Betriebsrat mitzuteilen.

             Information über die Gefahr von Störfällen

  § 14. (1) Der/die Inhaber/in einer gefahrengeneigten Anlage im
Sinne des Abs. 2, die nach bundesgesetzlichen Vorschriften einer
Genehmigungspflicht unterliegt, hat die von einem Störfall (§ 82a
Abs. 3 Gewerbeordnung 1973) möglicherweise betroffene Öffentlichkeit
sowie die sachlich zuständige(n) Behörde(n) unaufgefordert in
regelmäßigen - zwei Jahre nicht übersteigenden - Zeitabständen über
die Gefahren und Auswirkungen von Störfällen und über die notwendigen
Verhaltensmaßnahmen im Störfall in geeigneter Weise zu informieren.

  (2) Gefahrengeneigte Anlagen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind
Anlagen, bei denen wegen der Verwendung von Maschinen oder Geräten,
Lagerung, Verwendung oder Produktion von Chemikalien, Abfällen oder
gefährlichen Organismen, wegen der Betriebsweise, Ausstattung oder
sonst die Gefahr von Störfällen besteht.

  (3) Die Information gemäß Abs. 1 hat folgende Angaben zu enthalten:
  1. Bezeichnung (Name, Firma) der Anlage und Angabe des Standortes;
  2. Bekanntgabe einer Auskunftsperson und außerbetrieblicher
     Stellen, bei denen nähere Informationen eingeholt werden können;
  3. Beschreibung der Anlage, insbesondere der sicherheitstechnisch
     bedeutsamen Anlagenteile, und der Tätigkeit, die an dem Standort
     ausgeführt wird;
  4. Angaben über die Gefahren, die die Anlage zu einer
     gefahrengeneigten Anlage werden läßt, insbesondere die Faktoren,
     die einen Störfall herbeiführen können;
  5. Informationen über die möglichen Gefahrenquellen sowie die
     Voraussetzungen, unter denen ein Störfall eintreten kann;
  6. allgemeine Unterrichtung über die Art der Gefahren, die von
     Störfällen ausgehen können, und über die Auswirkungen auf Leben
     oder Gesundheit von Personen oder auf die Umwelt;
  7. Auskunft über die bei Eintritt eines Störfalles zu treffenden
     Verhaltensmaßnahmen der betroffenen Bevölkerung und
  8. Information über die am Standort der Anlage seitens des
     Inhabers/der Inhaberin im Störfall zu veranlassenden Maßnahmen
     unter Einschluß der Abstimmungsmaßnahmen mit den für die
     allgemeine Katastrophenhilfe zuständigen Behörden und
     Einrichtungen.

  (4) Die Einhaltung der Informationspflicht gemäß Abs. 1 ist durch
die über die Gefahr von Störfällen zu informierenden Behörden
(Abs. 1) in regelmäßigen Zeitabständen zu überprüfen.

  (5) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie hat im
Einvernehmen mit dem jeweils sachlich zuständigen Bundesminister
innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes
durch Verordnung die gefahrengeneigten Anlagen gemäß Abs. 2 sowie Art



und Weise der Information über die Gefahr von Störfällen
einschließlich der Mitwirkung der über die Gefahr von Störfällen zu
informierenden Behörden (Abs. 1) näher zu bestimmen.

                            Strafbestimmung

  § 15. Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet,
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der
Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen
  a) mit Geldstrafe bis zu 50 000 S, im Wiederholungsfall bis zu
     100 000 S, wer
     1. der Meldepflicht entgegen einer gemäß § 12 erlassenen
        Verordnung oder
     2. der Pflicht zur Bekanntmachung von Emissionsdaten gemäß § 13
        nicht nachkommt, oder
  b) mit Geldstrafe bis zu 100 000 S, im Wiederholungsfall bis zu
     200 000 S, wer der Informationspflicht über die Gefahr von
     Störfällen gemäß § 14 nicht nachkommt.

                 Stempelgebühren- und Abgabenfreiheit

  § 16. Begehren auf Mitteilung und Mitteilungen von Umweltdaten nach
diesem Bundesgesetz unterliegen nicht der Pflicht zur Entrichtung von
Stempelgebühren des Bundes und von Bundesverwaltungsabgaben.

                             Vollziehung

  § 17. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, sofern die
Abs. 2 bis 6 nicht anderes bestimmen, der Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie betraut, hinsichtlich der gemäß § 12 und § 14
Abs. 5 zu erlassenden Verordnungen im Einvernehmen mit dem jeweils
sachlich zuständigen Bundesminister.

  (2) Hinsichtlich der gemäß § 3 Abs. 2 zu erlassenden Verordnungen
ist der jeweils sachlich zuständige Bundesminister zuständig.

  (3) Hinsichtlich der gemäß § 5 Abs. 4 zu erlassenden Verordnung
ist die Bundesregierung zuständig.

  (4) Mit der Vollziehung des § 16 ist hinsichtlich der
Stempelgebühren der Bundesminister für Finanzen betraut.

  (5) Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes obliegt insoweit den
Landesregierungen, als es sich auf die Information über Umweltdaten
bezieht, in denen die Vollziehung Landessache ist. Dies gilt nicht
für die Erlassung von Durchführungsverordnungen.

  (6) Die Information über Umweltdaten nach diesem Bundesgesetz ist
soweit im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden und anderer
Einrichtungen der Selbstverwaltung zu besorgen, als diese im Rahmen
im eigenen Wirkungsbereich zu besorgender Angelegenheiten
bundesgesetzlich übertragene Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes
wahrnehmen.



                             Inkrafttreten

  § 18. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme des § 10 Abs. 2
mit 1. Juli 1993 in Kraft. § 10 Abs. 2 tritt mit 1. Jänner 1995 in
Kraft.

  (2) Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes können bereits vor
dessen Inkrafttreten erlassen werden; sie treten frühestens mit dem
in Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in Kraft.

                               Klestil

                              Vranitzky

Dokumentnummer
BGBL/OS/19930727/0/0495&&
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76. Bundesgesetz: Änderung des Umweltinformationsgesetzes (UIG-Novelle 2003)
(NR: GP XXII RV 74 AB 167 S. 27. BR: AB 6843 S. 700.)
[CELEX-Nr.: 31996L0082]

76. Bundesgesetz, mit dem das Umweltinformationsgesetz geändert wird (UIG-Novelle 2003)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Umweltinformationsgesetz (UIG), BGBl. Nr. 495/1993, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 108/2001, wird wie folgt geändert:

1. In § 10 Abs. 1 und 3, § 14 Abs. 5 sowie in § 17 Abs. 1 wird die Wortfolge "Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie“ ersetzt durch "Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft“.

2. § 12 lautet:
"§ 12. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft kann im
Einvernehmen mit dem jeweils sachlich zuständigen Bundesminister mit Verordnung festlegen, dass die
Inhaber/innen von bestimmten, nach bundesgesetzlichen Vorschriften zu genehmigenden Typen von
Anlagen dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft bestimmte
Umweltdaten zu melden haben, die zur Beurteilung der Auswirkungen der Anlage auf die Umwelt im
Normalbetrieb oder im Störfall (§ 14 Abs. 1a) oder zur Erfüllung nationaler Berichtspflichten im Rahmen
der Europäischen Integration erforderlich sind. Andere gesetzliche Meldepflichten bleiben unberührt.“

3. § 14 Abs. 1 lautet:
"(1) Der/die Inhaber/in einer informationspflichtigen Anlage im Sinne des Abs. 2, die nach
bundesgesetzlichen Vorschriften einer Genehmigungspflicht unterliegt, hat die von einem Störfall
möglicherweise betroffene Öffentlichkeit sowie die sachlich zuständige(n) Behörde(n) - insbesondere
auch die örtlich zuständigen Raumplanungs- und Baubehörden - unaufgefordert in regelmäßigen - fünf
Jahre nicht übersteigenden - Zeitabständen über die Gefahren und Auswirkungen von Störfällen und über
die dabei notwendigen Verhaltensmaßnahmen im Störfall in geeigneter Weise zu informieren und diese
Information ständig zugänglich zu machen. Diese Informationen sind alle drei Jahre zu überprüfen,
erforderlichenfalls zu aktualisieren und gegenüber der betroffenen Öffentlichkeit zu erneuern. Bei
möglichen grenzüberschreitenden Auswirkungen von Störfällen muss der/die Inhaber/in einer
informationspflichtigen Anlage eine Information mit besonderer Berücksichtigung dieses Umstandes der
für Katastrophenschutz oder Katastrophenhilfe und für allgemeine Gefahrenabwehr zuständigen Stelle
übermitteln. Die Informationspflicht gilt nicht für Anlagen nach § 84a Abs. 2 Z 2 GewO 1994, für die eine
Informationspflicht nach § 84c Abs. 10 GewO 1994 besteht.“

4. Nach § 14 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:
"(1a) Ein Störfall im Sinne dieses Bundesgesetzes ist ein Ereignis, das sich aus unkontrollierten
Vorgängen in einer Anlage ergibt (etwa eine Emission, ein Brand, eine Explosion größeren Ausmaßes,
der Bruch einer Talsperre oder die Freisetzung gefährlicher Organismen) und das unmittelbar oder später
zu einer ernsten Gefahr für die menschliche Gesundheit oder Umwelt führt.“

5. In § 14 Abs. 2 wird das Wort"Gefahrengeneigte“ersetzt durch"Informationspflichtige“.

6. § 14 Abs. 3 Z 4 lautet:
"4.Angaben über die Gefahren, die die Anlage zu einer informationspflichtigen Anlage werden lassen,
insbesondere die Faktoren, die einen Störfall herbeiführen können; im Falle des Vorhandenseins
gefährlicher Stoffe im Sinne des § 84b Z 3 der Gewerbeordnung 1994 in einer in Anlage 5 zur
Gewerbeordnung 1994 angeführten Menge die gebräuchliche Bezeichnung oder, bei gefährlichen Stoffen
im Sinne des Teiles 2 der Anlage 5 zur Gewerbeordnung 1994, die Bezeichnung der Kategorien der im
Betrieb vorhandenen gefährlichen Stoffe und ihrer Gefahreneigenschaften und die sich daraus
ergebenden möglichen Auswirkungen sowie das Verzeichnis der gefährlichen Stoffe;“.



7. § 14 Abs. 3 Z 7 lautet:

"7.Auskunft über die bei Eintritt eines Störfalles zu treffenden Verhaltensmaßnahmen der betroffenen
Bevölkerung; im Falle des Vorhandenseins gefährlicher Stoffe im Sinne des § 84b Z 3 der
Gewerbeordnung 1994 in einer in Anlage 5 zur Gewerbeordnung 1994 angeführten Menge müssen sich
diese Informationen auf die Eigenschaften der gefährlichen Stoffe und die zu erwartende Dauer der
möglichen Gefährdung beziehen und“.

8. Nach § 14 Abs. 3 wird folgender Abs. 3a eingefügt:

"(3a) Die Information der von einem Störfall möglicherweise betroffenen Personen kann aus Gründen der
Zweckmäßigkeit auch mehrere unter die Informationspflicht fallende Anlagen eines/einer Inhabers/in oder
mehrere in einem räumlichen und sachlichen Zusammenhang stehende der Informationspflicht
unterliegende Anlagen mehrer Inhaber/innen umfassen. Eine Zusammenarbeit der berührten
Inhaber/innen hat jedenfalls dann zu erfolgen, wenn zwischen benachbarten Anlagen auf Grund ihres
Standortes und ihrer Nähe zueinander eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Störfällen besteht oder
solche folgenschwerer sein könnten (Domino-Effekte).“

9. In § 14 Abs. 5 wird das Wort"gefahrengeneigten“ersetzt durch"informationspflichtigen“.

10. Dem § 18 Abs. 3 werden folgende Abs. 4 und 5 angefügt:
"(4) § 10 Abs. 1 und 3, § 12, § 14 Abs. 1, Abs. 1a, Abs. 2, Abs. 3 Z 4 und 7, Abs. 3a, Abs. 5 sowie § 17
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 76/2003 treten mit 1. September 2003 in Kraft.

(5) Mit den Bestimmungen des Abs. 4 wird auch die Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 9. Dezember
1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen, ABl. Nr. L 10/13
vom 14. Jänner 1997, CELEX-Nr.: 31996L0082, in österreichisches Recht umgesetzt.“
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